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 Veröffentlicht am 14.03.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

98/04 Wohnungsgemeinnützigkeit

Norm

BAO §34;

GebG 1957 §33 TP18;

WGG 1979;

Rechtssatz

Daß die im vorliegenden Fall zur Zahlung einer Rechtsgebühr nach § 33 TP 18 GebG 1957 herangezogene

WohnungseigentumsbauGmbH den Status der Gemeinnützigkeit besitzt, rechtfertigt keine Befreiung von der

genannten Rechtsgebühr, da mit der Gemeinnützigkeit einer Körperschaft (iSd §§ 34 C BAO bzw iS der Bestimmungen

des WGG) keineswegs eine generelle Gebührenfreiheit verbunden ist.
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